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Handlungsvollmacht und Prokura
Vollmacht

Ist das Recht, in fremden Namen gültige Geschäfte abzuschließen.

Man unterscheidet zwei Formen der Vollmacht:

· Handlungsvollmacht

· Prokura

Handlungsvollmacht ...
...ist jede von einem Kaufmann im Rahmen seines Geschäftsbetriebes erteilte Vollmacht, die nicht Prokura ist.

· Generalhandlungsvollmacht (allgemeine Handlungsvollmacht, Gesamtvollmacht)

· ermächtigt zu allen Rechtshandlungen, soweit sie im Rahmen des betreffenden Handelsgewerbes üblich sind. Ohne ausdrückliche Zustimmung darf der bevollmächtigte z.B. keine Grundstücke verkaufen oder Darlehen aufnehmen.

· Artvollmacht (Teilvollmacht)

· Erstreckt sich auf bestimmte regelmäßig anfallende Geschäfte (gilt für Abteilungsleiter, Kassierer durch die Inkassovollmacht, Verkäufer).

· Spezialvollmacht (Einzel- oder Sondervollmacht)

· Ermächtigt nur zur Vornahme einzelner Rechtsgeschäfte, nach deren Erledigung sie erlischt.
Rechte der allgemeinen Handlungsvollmacht

· Rechtsgeschäfte die ausgeführt werden dürfen:

· Zahlungsgeschäfte

· Ein- und Verkäufe

· Mitarbeiter einstellen und entlassen

· Rechtsgeschäfte die nicht ausgeführt werden dürfen:

· Veräußerung und Belastung von Grundstücken

· Eingehen von Wechselverbindlichkeiten

· Aufnahme von Darlehen

· Führen eines Prozesses

Was der Prokurist nicht darf, darf der Handlungsbevollmächtigte auch nicht.

Erteilung der Handlungsvollmacht:

Die allgemeine Handlungsvollmacht kann nur von Kaufleuten und Prokuristen erteilt werden. Die anderen Formen der Vollmacht kann jeder Bevollmächtigte als Untervollmacht erteilen. 

Die Erteilung der Vollmacht ist an keine Form gebunden. Die Übertragung kann ausdrücklich erfolgen oder durch die stillschweigende Duldung von Geschäften.
Die Eintragung in das HR ist nicht erlaubt.

Erlöschen der Handlungsvollmacht:
· Widerruf des Vollmachtgebers

· Auflösung des Dienstverhältnisses

· Auflösung des Geschäftes

· Verkauf des Geschäftes

Generalvollmacht
· ist nicht gesetzlich geregelt

· berechtigt zur Vertretung an allen außergewöhnlichen Geschäften

· kann Prokura übertreffen

Unterzeichnung des Handlungsbevollmächtigten und des Prokuristen

Handlungsbevollmächtigt

· Einzelvollmacht mit dem Zusatz  i. A.
·  Art- und Gesamtvollmacht mit dem Zusatz i.  V. (in Vollmacht)
· Unterzeichnen mit dem Zusatz per Prokura, pp. Oder ppa.

Prokura
· umfassendste Art der gesetzlich geregelten Vollmacht

· ist zu allen gerichtlichen, außergerichtlichen Geschäften und Rechtshandlungen, die der Betrieb eines Handelsgewerbes mit sich bringt
· Einstellen und Entlassen von Mitarbeitern

· Erteilung von Vollmachten

· Aufnahme eines Darlehens

· Kauf eines Betriebsgrundstückes

Gesetzliche Beschränkungen der Prokura
· Bilanzen uns Steuererklärungen

· Die Firma aufzulösen, zu verändern oder zu verkaufen

· Das Insolvenzverfahren zu beantragen

· Neue Gesellschafter aufzunehmen

· Prokura zu erteilen

Grünstücke belasten und verkaufen darf der Prokurist nur mit besonderer Erlaubnis.

Vertragliche Beschränkungen der Prokura

Eine Beschränkung der Prokura ist nur im Innenverhältnis möglich. Dritten gegenüber (Außenverhältnis) ist die Beschränkung unwirksam.

Arten der Prokura

· Einzelprokura

· Berechtigung einer Person, die Vollmacht alleine in vollem Umfang wahrzunehmen

· Gesamtprokura

· Zwei oder mehrere Personen dürfen die Vollmacht ausüben

· Filialprokura
· Beschränkte Vollmacht auf den Geschäftsbereich einer Filiale (Zweigniederlassung)
Erteilung der Prokura
· darf nur vom Geschäftsinhaber persönlich durchgeführt werden

· muss ausdrücklich erklärt werden (kein Formzwang)

· muss in da HR eingetragen werden (wird dadurch bekannt gemacht, aber nicht begründet)
Erlöschen der Prokura
· Widerruf

· Auflösung des Dienstvertrages

· Auflösung oder Verkauf des Geschäftes

Die Prokura erlischt nicht beim Tod des Geschäftsinhabers. Nach Außen hin bleibt die Prokura bis zur Streichung im HR gültig.

